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 Veröffentlicht am 19.03.1997

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1991 §1 Z1;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Rechtssatz

An der Anzahl der polizeilichen Nachfragen nach einer Person in deren Elternhaus kann nicht bereits die Intensität des

polizeilichen Interesses gemessen werden, kann eine oftmalige Nachfrage doch auch einem psychologischen Terror

dienen, ohne daß damit eine tatsächliche Verhaftung beabsichtigt wäre.
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